
 

                                                                       

 
 

Bekanntmachung 
 
 
der 5. (vereinfachte) Änderungssatzung gem. § 10 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 13 
BauGB zu dem Bebauungsplan Nr. 19 „Ortsmitte“ der Gemeinde Ostbevern 

vom 27.12.2007 

 
Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Ostbevern und der 
Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzungen am 30.08.2007  und am  
18.12.2007 zur 5. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 “Ortsmit-
te“ folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
Aufstellungsbeschluss des Umwelt- und Planungsausschusses vom 30.08.2007 
 
Für das Grundstück Flur 26, Flurstück 230 und 240 ist ein Änderungsbebauungsplan 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m § 13 BauGB (in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004, BGBl.  I S. 2414, letzte Fassung), aufzustellen. 
 
Der anliegende Kartenauszug, in dem die Grenzen des Änderungsbebauungsplanes 
durch Umrandung gekennzeichnet sind, ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
 
Satzungsbeschluss des Rates gem. § 10 BauGB i. V. m. § 13 BauGB vom 
18.12.2007 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 10 Abs. 1 und 13 BauGB (in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004, BGBl. I S. 2414) sowie der §§ 7 und 41 GO NW (in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.94, GV NW S. 666 ff.) jeweils in der z. Z. 
gültigen Fassung, wird der 5. Änderungsplan zum Bebauungsplan Nr. 19 „Ortsmitte 
I“ der Gemeinde Ostbevern in der in der Sitzung vorgestellten Form als Satzung be-
schlossen. Der Begründung  wird zugestimmt. 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 
„Ortsmitte I“ rechtsverbindlich. 
 
 
Ostbevern, 27.12.2007 
 
 
Jürgen Hoffstädt 




